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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 
GZ: AKR 0579/5 

GRDrs 883/2019 
      
 

Stuttgart, 16.10.2019 

Stellenplan 2020/2021 
Schaffung von 25,0 Stellen, Veränderung eines Stellenvermerks an 1,0 
Stelle sowie Ermächtigung zur Einstellung einer 0,5 Vollzeitkraft außer-
halb des Stellenplans im Geschäftskreis des Oberbürgermeisters 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Beratung 
Beschlussfassung 
      

nicht öffentlich 
öffentlich 
      

11.12.2019 
19.12.2019 
      

      

Beschlussantrag 

 
Zum Stellenplan 2020 werden 
 
1. im Teilstellenplan des Bürgermeisteramtes 

 
- 22,0 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 1 bis 13) und 
 
- der Stellenvermerk an 1,0 Stelle verändert (vgl. Anlage 15). 
 
 

2. im Teilstellenplan des Rechnungsprüfungsamtes 
 
- 3,0 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 16 bis 18). 
 
 

Die Verwaltung wird ermächtigt,  
 
3. außerhalb des Stellenplans, befristet vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2021,  
           eine 0,5 Vollzeitkraft in EG 11 zu beschäftigen (vgl. Anlage 14). 
 
 

Kurzfassung der Begründung

Auf die ausführlichen Begründungen in den Anlagen 1 bis 18 wird verwiesen. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Ab dem Haushalt 2020 fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von rund 2,4 Mio. Eu-
ro/Jahr an. Kostenwirksam, bezogen auf den Gesamthaushalt, sind davon durchschnitt-
lich 1,7 Mio. Euro/Jahr. 
 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

      

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Dr. Fabian Mayer 
Erster Bürgermeister 

Anlagen 

18 
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<Anlagen> 
 
 


